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MARKTGEMEINDEAMT    L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 15. Dezember 2003 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr

Die Einladung erfolgte am 04.12.2003 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas

Vizebürgermeister: 

Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich

GR. Anton Steiner (ab 18:45 Uhr)
GR. Rosana Scheiring

GR. Raimund Krenn
GR. Franz Haas

GR. Bernd Hoffmann
GR. Christine Hubmann

GR. Erich Lang
GR. 

GR. Gerald Kienreich
GR. 

GR. Dr. Herbert Thaller
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Mag. Hildegard Neckermann
GR. 

Außerdem waren anwesend:

AL DI Roland Lesky

Irmgard Doppelreiter

Isabella Faller

Werner Grobbauer von der Fa. Autolux zu Tagesordnungspunkt 7)

Mag. Peter Mayregger von der Fa. KommunalConsult zu Tagesordnungspunkt 8) und 9)

Entschuldigt waren:

GR Matthias Pinter

Vizebgm. Ing. Gerhard Flecker 

Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

  1. Eröffnung der Sitzung

  2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

  3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

  4. Genehmigung des Protokolls vom 19.11.2003

  5. Bericht des Bürgermeisters

  6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und 

      die Ausschussobmänner

  7. Straßenbeleuchtung – Einsparung; Firma Autolux

    8. Budget – Voranschlag 2004 KEG

    9. Mittelfristiger Finanzplan KEG

  10. Kassaprüfung am 25.11.2003

11. Lannacher Heilmittel; Betriebsförderung Fa. IMF-Tertia GmbH.

  12. Gendarmerieposten Lannach; mobiles Klimagerät

  13. Endvermessung Franz-Kandler-Strasse

14. Winterdienst; Abwicklung über Maschinenringservice

15. Präsentation Mediales Erscheinungsbild Marktgemeinde Lannach

16. Abrechnung Kapelle Teiplbergstrasse

17. Fortführung Taxigutscheinaktion 2004

18. Gemeindehaushaltsvoranschlag 2004

19. Mittelfristiger Finanzplan Marktgemeinde

20. Marion Sackl; Reduzierung des Beschäftigungsausmaßes (nicht öffentlich)

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:31 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte.

Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass 13 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig.

Die Gemeinderäte Pinter und Ing. Flecker werden entschuldigt. GR Steiner erscheint um ca. 18:45 Uhr im Sitzungssaal.

Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 19.11.2003:

GR Mag. Neckermann weist darauf hin, dass sie das Protokoll vom 19.11.2003 auf Grund einiger sehr unverständlich wiedergegebener Passagen nicht unterzeichnen wird.

Als Beispiel und zum besseren Verständnis bringt GR Scheiring dem Gemeinderat die auf Seite 5 unter Pkt. 6) festgehaltene Anfrage des Kassiers wie folgt zur Kenntnis:

„GR Fröhlich möchte wissen, ob auch die Direktorin der Volksschule Lannach mit Ende des Jahres wegen der Pensionswelle in Ruhestand treten wird. Weiters fragt er nach, warum dieses Thema nicht in einer Bau- bzw. Planungsausschusssitzung erörtert wurde. ...“

Der Bgm. antwortet ihr, dass es sich dabei um 2 Anfragen mit unterschiedlichen Themen handelt und die dementsprechende Abänderung im Protokoll vollzogen wird.

Der Bgm. stellt den Antrag, das Protokoll vom 19.11.2003 mit der erwähnten Änderung zu genehmigen.

GR Mag. Neckermann enthält sich ihrer Stimme, da sie bei dieser Sitzung nicht anwesend war. 

Die restlichen 11 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters:

Der Bgm. informiert über den Erlass des Landes hinsichtlich der Müllentsorgung welcher besagt, dass alle Gemeinden in der Steiermark verpflichtet sind, künftig die Verwertung und Entsorgung von Rest- und Sperrmüll über den Abfallwirtschaftsverband zu betreiben.

Der Vorsitzende bringt weiters zur Kenntnis, dass Herr Josef Paunger mitgeteilt hat, seine Tätigkeit als Kapellmeister der Marktmusikkapelle Lannach zurückzulegen, da es ihm seiner Ansicht nach nicht gelungen ist, die Kapelle auf den Stand zu bringen, den er erreichen wollte.

Der Bgm. berichtet, dass die Wohnung von Frau Schriebl im Haus „Kaiserbergstraße 19“ heute offiziell an die Gemeinde übergeben wurde.

Der Bgm. nimmt den Tagesordnungspunkt 15) von der Tagesordnung, da die für die Präsentation notwendigen Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

Pkt. 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

GR Scheiring erkundigt sich, ob dem Bgm. Informationen hinsichtlich Bau- bzw. Änderungsarbeiten im Jugendzentrum Lannach bekannt sind, da außerhalb des Gebäudes momentan eine derartige Unordnung vorherrscht. 

Der Bgm. verneint dies und entgegnet, dass sich DI Lesky der Angelegenheit annehmen wird.

Weiters erwähnt GR Scheiring, dass die Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung sowie der Beleuchtung des Christbaumes am Hauptplatz heuer so still und heimlich vorgenommen wurde und erkundigt sich nach den Kugeln, die im letzten Jahr für den Christbaum angekauft, heuer aber nicht mehr angebracht wurden.

Der Bgm. entgegnet, dass in keinem Ausschuss eine derartige Feierlichkeit vorbereitet wurde. Die Kugeln lagern im Wirtschaftshof und wurden im heurigen Jahr nicht aufgehängt.

GR Kienreich informiert, dass Lannacher Bürgerinnen vermehrt mit der Bitte an ihn herangetreten sind, möglicherweise am Bahnhof ein Wartehäuschen oder eine Unterstellmöglichkeit zu schaffen, um nicht jeder Witterung ausgesetzt zu sein.

Weiters bringt GR Kienreich zur Kenntnis, dass die Stmk. Landesregierung an einer Fortführung von kulturellen Aktivitäten im Anschluss an die „Kulturhauptstadt Graz 2003“ in steirischen Gemeinden interessiert ist.

Er regt an, mit dem Land Kontakt aufzunehmen und mitzuteilen, dass die Marktgemeinde Lannach Ende nächsten Jahres über eine Kulturhalle und somit über notwendige Rahmenbedingungen für die Abhaltung derartiger Veranstaltungen verfügt.

Zu seiner ersten Anfrage teilt Bgm. Niggas mit, dass er vor einiger Zeit mit Herrn DI Franz Polansek von der GKE ein Gespräch dahingehend geführt hat und die Errichtung einer solchen Unterstellmöglichkeit im Zuständigkeitsbereich der GKE liegt. Sobald die Freigabe der sogenannten „Nahverkehrsmilliarde“ vorliegt, wird ein Wartehäuschen am Bahnhof Lannach aufgestellt werden.

In Bezug auf seine zweite Anfrage dankt der Bgm. GR Kienreich für die Information und tut kund, dass er dem Land mitteilen wird, dass die Marktgemeinde Lannach Interesse an derartigen Veranstaltungen bekundet.

GR Steiner erkundigt sich, ob dem Bgm. die Verkaufsabsichten von Herrn Steinscherer (Gasthaus Hackl) bekannt sind und der Gemeinde ein Anbot gelegt wurde.

Dem Bgm. liegen keinerlei Informationen über einen Verkauf vor.

Nachstehende Dringlichkeitsanträge werden gestellt:

Bgm.: „Vergabe der Gemeindewohnung“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Flächenwidmungsplanänderung 4.03 (Kreuzkogelweg, Fam. Kölbl); Endbeschlussfassung“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Bgm.: „Ergänzung Beschlusstext vom 20.10.2003 hinsichtlich Verordnung Aufschließung Lienhartgründe“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 7) Straßenbeleuchtung – Einsparung; Firma Autolux:

Zu diesem Tagesordnungspunkt heißt der Bgm. Herrn Werner Grobbauer von der Fa. Autolux recht herzlich willkommen und ruft in Erinnerung, dass dieses Thema bereits vor einiger Zeit im Gemeinderat behandelt wurde, damals jedoch kein Beschluss für die Durchführung der Maßnahmen erfolgt ist. 

Der Bgm. teilt dem Gemeinderat mit, dass bei insgesamt 16 Beleuchtungszügen im Gemeindegebiet der Einbau von Lichtsteuergeräten in Absprache mit der Steg wirtschaftlich wäre und dadurch mittels Miet-Kaufangebot (ausgelegt auf 60 Monate) eine monatliche Einsparung von EURO 116,04 (inkl. MWSt.) erzielt werden könnte. Er ergänzt, dass der Amortisationszeitraum ca. 3,9 Jahre beträgt. Weiters erwähnt er, dass sich bereits Gemeinden wie zB. Lieboch, Zwaring und Dobl eines solchen Systems bedienen. 

Herr Grobbauer übernimmt die Wortführung und weist auf folgende Vorteile eines Lichtsteuergerätes hin:

· geringere Wartungskosten: durch einzigartige stufenlose Regelung – längere Lebensdauer der Lampe

· Energie-Einsparung: jährliches Einsparungspotential liegt bei ca. EURO 7.399,23; inkl. Wartungskosten zB. der Leuchtmittel ergibt Gesamteinsparung von ca. EURO 8.506,30

· positives Umweltimage durch Reduktion von CO2 Emissionen

· erhöhte Sicherheit

DI Lesky informiert, dass der Einbau der erwähnten Lichtsteuergeräte in folgenden Straßenzügen erfolgen würde:

Bienengasse, Teiplbergstraße, Heuholzstraße, Schwarzwiesenstraße, Kaiserbergstraße, Dobler Straße, Gallerweg, Mooskirchner Straße, Industriestraße, Teile an der Radlpaßstraße (bzw. Billa) und Pitschenederweg.

Nach kurzer Diskussion und einigen Wortmeldungen stellt der Bgm. den Antrag, den Auftrag für den Einbau von insgesamt 16 Lichtsteuergeräten in den genannten Straßenzügen an die Fa. Autolux zu vergeben.

Auf Anregung von GR Ing. Doppelreiter wird der Antrag insofern ergänzt, dass vor Auftragsvergabe ein Gespräch mit Herrn Ing. Perner von der Fa. VA-Tech geführt wird.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 10) Kassaprüfung am 25.11.2003:

GR Steiner verliest das Protokoll der abgehaltenen Kassaprüfung vom 25.11.2003.

Im Anschluss daran bringt der Bgm. dem Gemeinderat seine Stellungnahme zur Kenntnis.

GR Steiner ergänzt, dass dem Prüfungsausschuss die Liste der nicht im Fuhrpark untergebrachten gemeindeeigenen Geräte nicht vorgelegt wurde.

Der Bgm. teilt ihm mit, dass diese Liste in der nächsten Prüfungsausschusssitzung nachgereicht wird.

Pkt. 11) Lannacher Heilmittel; Betriebsförderung Fa. IMF-Tertia GmbH:

Der Bgm. bringt dem Gemeinderat das Ansuchen der Fa. IMF-Tertia GmbH vom 18.11.2003 zur Kenntnis.

DI Lesky präsentiert an Hand einer Folie die Flächenberechnung laut Kanalabgabenbescheid sowie die Flächenberechnung der Förderung wie folgt:

IMF-Tertia GmbH

Flächenberechnung

Flächenberechnung laut Kanalabgabenbescheid: 
Flächenberechnung Förderung: 

_________________________________________________________________________________________________________________________


Büro
760,00 m²


Produktionshalle
3.340,21 m²


Lager 710,00 m² → 1/3 = 
236,67 m²

Summe Erdgeschoß
4.810,21 m²
Summe Erdgeschoß: 
4.336,88 m²

_______________________________________________________________________________________________________________



Labor 
760,00 m²



Technik
847,50 m²

Summe 1. Obergeschoß
4.810,21 m²
Summe 1. Obergeschoß
1.607,50 m²

_________________________________________________________________________________________________________________________



Labor
760,00 m²

Summe 2. Obergeschoß
4.810,21 m²
Summe 2. Obergeschoß
760,00 m²

_________________________________________________________________________________________________________________________

Gesamtfläche
14.430,63 m²
Gesamtfläche
6.704,38 m²

Der Bgm. stellt den Antrag, dass der Fa. IMF-Tertia nach Einzahlung des Kanalisationsbeitrags eine Betriebsförderung seitens der Marktgemeinde Lannach gewährt werden soll.

Die Höhe richtet sich nach der tatsächlich verbauten Fläche der Betriebsanlage im Gesamtausmaß von 6.704,38 m2, wobei für diese Ermittlung die Lagerflächen laut Aufstellung nur zu einem Drittel heranzuziehen sind. Somit wird als Betriebsförderung der Differenzbetrag zwischen ursprünglich laut Kanalabgabenbescheid vorgeschriebenem Kanalisationsbeitrag und einer fiktiv errechneten Summe, wie zuvor beschrieben, ausbezahlt.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

In Bezug auf die Rückvergütung der Kommunalsteuer einigt sich der Gemeinderat nach kurzer Diskussion und Verlesung des am 22.01.2002 gefassten Beschlusses einstimmig, eine Erhebung der im Betrieb beschäftigten Personen durchzuführen und das Ansuchen der Firma IMF-Tertia zwecks Prüfung einstweilen zurückzustellen.

Pkt. 12) Gendarmerieposten Lannach; mobiles Klimagerät:

Der Bgm. bringt dem Gemeinderat das Ansuchen der Gendarmerie vom 20.06.2003 zur Kenntnis.

Von der Beamtenschaft des Gendarmeriepostens Lannach wurde im Juni dJ ein mobiles Klimagerät angekauft. Da die Kosten für das Gerät in Höhe von EURO 930,00 von den Beamten selbst getragen werden müssen, wird um eine finanzielle Unterstützung ersucht.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Gendarmerie Lannach eine Unterstützung für den Ankauf des mobilen Klimagerätes in Höhe von EURO 930,00 zu gewähren.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 13) Endvermessung Franz-Kandler-Straße:

DI Lesky berichtet, dass hinsichtlich einer Vermessung der Franz-Kandler-Straße 3 Anbote eingeholt wurde und das Vermessungsbüro Reifgraber aus St. Josef mit einer Auftragssumme von EURO 710,00 (inkl. MWSt.) als Billigstbieter hervorging und die Vermessung bereits durchgeführt wurde. Die Vermessungsurkunde ist am heutigen Tage im Gemeindeamt eingelangt.

Der Bgm. stellt den Antrag, dem Billigstbieter, Vermessungsbüro Reifgraber, mit einer Anbotssumme in der Höhe von EURO 710,00 (inkl. MWSt.) den Auftrag für die Vermessung der Franz-Kandler-Straße zu erteilen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, für die im Plan GZ 0330/03 des Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen DI Günter Meyer, 8572 Bärnbach, dargestellte Straßenanlage, das Vermessungsamt Leibnitz, Dienststelle Deutschlandsberg, zu ersuchen, beim zuständigen Bezirksgericht die Herstellung der Grundbuchsordnung gemäß den Sonderbestimmungen des § 15 Lieg.Teil.Ges. zu beantragen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, beide Beschlüsse gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären.

Pkt. 14) Winterdienst; Abwicklung über Maschinenringservice:

GR Hubmann verlässt wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Der Bgm. informiert den Gemeinderat, dass mit den Landwirten, die die Gemeindearbeiter beim alljährlichen Winterdienst im Gemeindegebiet mit ihren Traktoren unterstützen, bis dato ein Werkvertrag abgeschlossen wurde, welcher zwar die Gemeinde vor allfälligen steuerrechtlichen und sozialrechtlichen Konsequenzen schützt, jedoch nicht die einzelnen Landwirte.

Für die Gemeinde sowie für die Landwirte ergeben sich durch eine Abwicklung des Winterdienstes über den Maschinenring Vorteile wie folgt:

Wenn die Landwirte Schaden an Dritten verursachen, ist eine Versicherungsleistung gegeben. Weiters werden Schäden an den Traktoren übernommen und es ist nur ein geringer Selbstkostenanteil zu entrichten.

Die Landwirte sind dadurch gewerbe- und steuerrechtlich abgesichert.

Am Ende jeden Monats, in welchem Schneeräumungen durchgeführt wurden, werden seitens der Landwirte die geleisteten Stunden an den Maschinenring übermittelt, welcher den Landwirten ihr Geld ausbezahlt. 

Dazu bringt der Bgm. dem Gemeinderat folgendes Anbot vom Maschinenringservice zur Kenntnis:

Leistung bzw. Tätigkeit
Einheit
EURO

Winterdienst für Gemeinden

Hubmann Josef EURO 26,00

(Betrag f. Landwirt inkl. 12 % Mwst. – ohne Fahrer)
pro Stunde
28,08

Winterdienst für Gemeinden

Treffler Josefa EURO 34,00

(Betrag f. Landwirt inkl. 12 %)
pro Stunde
36,72

Winterdienst für Gemeinden

Pinter Hias EURO 53,00

(Betrag f. Landwirt inkl. 12 %)
pro Stunde
60,50

Winterdienst für Gemeinden

Rauscher Maria EURO 37,00

(Betrag f. Landwirt inkl. 12 %)
pro Stunde
39,96

Winterdienst für Gemeinden

Kainz Gottfried EURO 37,00

(Betrag f. Landwirt inkl. 12 %)
pro Stunde
39,96

Die Preise verstehen sich exkl. 20 % MWSt.

Nach kurzer Diskussion stellt der Bgm. den Antrag, dieser Form der Abrechnung des Winterdienstes über das Maschinenringservice, befristet auf den Winter 2003/2004, zuzustimmen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

GR Hubmann befindet sich während der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes nicht im Sitzungssaal.

Pkt. 16) Abrechnung Kapelle Teiplbergstraße:

Dazu bringt der Bgm. dem Gemeinderat das Schreiben von Familie Harriet und Ing. Daniel Kahr zur Kenntnis, welches am 17.11.2003 im Marktgemeindeamt Lannach eingelangt ist.

Unter Bezugnahme auf den Gemeinderatsbeschluss vom 28.05.2002 wird seitens der Familie Kahr die zweite und letzte Teilrechnung für die Neuerrichtung der Kapelle in der Teiplbergstraße 20 vorgelegt.

Diese beläuft sich auf EURO 3.835,22. Um Rückerstattung des Betrages wird höflichst ersucht.

Der Bgm. stellt den Antrag, an Familie Kahr eine finanzielle Unterstützung in Höhe von EURO 3.835,22 für die Neuerrichtung der Kapelle zu bezahlen.

GR Hoffmann und GR Ing. Doppelreiter befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Die restlichen 11 Gemeinderäte stimmen dafür.

Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 17) Fortführung der Taxigutscheinaktion 2004:

Der Bgm. informiert den Gemeinderat, dass im Jahr 2003 138 Stück Taxigutscheine an Lannacher Bürgerinnen und Bürger ausgegeben wurden.

Er stellt den Antrag, die Taxigutscheinaktion mit den für die Gemeinde Lannach gleichbleibenden Konditionen (pro Gutschein bezahlt die Gemeinde EURO 7,27) auch für das Jahr 2004 zu beschließen.

GR Hoffmann und GR Ing. Doppelreiter befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Die restlichen 11 Gemeinderäte stimmen für den Antrag. Demnach gilt dieser als angenommen.

Pkt. 8) Budget – Voranschlag 2004 KEG:

Zu diesem Punkt heißt der Bgm. Herrn Mag. Peter Mayregger von der Firma KommunalConsult recht herzlich willkommen, welcher an Hand von Folien dem Gemeinderat das Budget der KEG für 2004 wie folgt zur Kenntnis bringt:

Das Budget der KEG basiert auf einem Investitionsvolumen in Höhe von EURO 5.621.000,00.

Dieser Betrag bildet auch die Berechnungsgrundlage für die Mindestmiete.

Im Jahr 2004 sind Investitionen in Höhe von EURO 4.597.811,00 vorgesehen.

Diese Ausgaben werden mit dem aufgenommenen Darlehen bzw. mit Kapitaltransferzahlungen der Marktgemeinde Lannach abgedeckt.

Die seitens GR Steiner gestellten Anfragen wurden wunschgemäß von Herrn Mag. Mayregger beantwortet.

Der Bgm. stellt den Antrag, das Budget der KEG für das Jahr 2004 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

GR Scheiring enthält sich ihrer Stimme. Die restlichen 12 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, den gefassten Beschluss gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 9) Mittelfristiger Finanzplan KEG:

Der Mittelfristige Finanzplan der KEG wird den Mitgliedern des Gemeinderates an Hand einer Folie von Herrn Mag. Mayregger wie folgt zur Kenntnis gebracht:

Es ist vorgesehen, 1 Million EURO jährlich von der Marktgemeinde Lannach bis einschließlich 2008 an die KEG zu überweisen. In diesem Betrag sind EURO 825.000,00 an Bedarfszuweisungen seitens des Landes inkludiert.

Mit der Fertigstellung der Steinhalle wird mit Anfang 2005 gerechnet.

Die seitens GR Steiner aufgetretenen Fragen wurden von Herrn Mag. Mayregger beantwortet.

Der Bgm. stellt den Antrag, den Mittelfristigen Finanzplan der KEG in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, den gefassten Beschluss gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. unterbricht die Sitzung um 20:40 Uhr und setzt diese um 20:50 Uhr wieder fort.

Pkt. 18) Gemeindehaushaltsvoranschlag 2004:

Der Bgm. bringt dem Gemeinderat zur Kenntnis, dass sich im in der Auflage befindlichen Voranschlagsentwurf 2004 die Einnahmen sowie die Ausgaben im OH auf EURO 4.762.600,00 belaufen. Die Einnahmen sowie die Ausgaben im AOH betragen EURO 2.201.400,00.

Er berichtet, dass in der Vorwoche eine Besprechung mit den Fraktionsführern stattgefunden hat und folgende Änderungswünsche geäußert wurden:

1/010/042
Drehschrank
 VA erhöhen auf  EUR   5.500,--        +    2.500,--    

1/070/7285
Verfügungsmittel Gemeinderäte


        -    2.400,--    

1/2112/7201
Gastschulbeitrag VS Dobl


        +       700,--   

1/432/7571     Jugendzentrum   VA erhöhen auf insg.. 38.000,--
        +  13.800,--   

1/821/728
Impfung Mitarbeiter Fuhrpark


        +    1.100,--   

1/840/640
Dr. Hohenberg Seniorenwohnheim

        +    3.000,--

1/840/710
Vergebührung Mietvertrag Seniorenwohnheim
        +    4.000,-- 

6/85132/874
Invenstitionszuschuss EU-Geld  BA 08
  
        +  14.300,-- 

5/85132/910
Rückersatz Anteilsbeträge


        +  14.300,--


2/980/828
Rückersatz vorschussw. Anteilsbeträge

        +  14.300,--

2/840/824
Einnahme aus Baurechtsvertrag Seniorenwohnheim  +       100,--

1/851/754
Transferzahlung RHV



        -   5.100,--    

1/851/298
Zuführung an Rücklagen Kanal


        +  5.100,-- 



In der Fraktionsführerbesprechung wurde festgelegt, in der heutigen Sitzung die Erhöhung der Sitzungsgelder zur Diskussion zu stellen.

Der Gemeinderat spricht sich jedoch einstimmig gegen eine Erhöhung der Sitzungsgelder im Jahr 2004 aus.

Nach eingehender Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, den Musikschulzuschuss für die Ausbildung in der 1. Steirischen Blasmusikschule von 30% auf 50% der Gesamtkosten zu erhöhen.

Im Voranschlag wurden für diese Position EURO 6.000,00 vorgesehen. Die Erhöhung der Förderung bringt die Erhöhung der Voranschlagsposition 1/320/7681 auf EURO 10.000,00 mit sich.

Der Gemeinderat ist jedoch auch der Meinung, dass nicht die erhöhte Förderung alleine für eine stärkere Frequenz in der 1. Steierischen Blasmusikschule sorgen wird. Werbung seitens der Musikschule ist erforderlich.

Der Bgm. bringt dem Gemeinderat das Schreiben von Herrn Josef Schaller vom 04.11.2003 zur Kenntnis, welcher um die Einstufung in die Verwendungsgruppe B ersucht.

Weiters teilt der Bgm. mit, dass der Wasserverband in seiner Mitgliederversammlung am 01.12.2003 den Grundsatzbeschluss gefasst hat, im Falle einer Überstellung von Herrn Schaller, die zusätzlich anfallenden Verwaltungskosten zu übernehmen.

Der Bgm. stellt den Antrag, dem Ansuchen von Herrn Schaller stattzugeben.

GR Hoffmann befindet sich während der Abstimmung nicht im Saal. Die restlichen 12 Gemeinderäte stimmen für den Antrag. Demnach gilt dieser als angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, Herrn Herbert Waltl in die Entlohnungsgruppe II/2/2 einzustufen und ihm eine Professionistenzulage zu gewähren.

GR Hoffmann befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. Die restlichen 12 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen. 

Auf Ersuchen der Personalvertretung hin wurden Anbote für die Bereitstellung einheitlicher Arbeitsbekleidung (inklusive Reinigung) für die Fuhrparkmitarbeiter eingeholt. 

Der Bgm. stellt den Antrag, eine Position für die Bereitstellung von Arbeitsbekleidung auf Mietbasis im Voranschlag vorzusehen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Die seitens GR Steiner gestellten Anfragen zum OH des Haushaltsvoranschlags 2004 konnten wunschgemäß beantwortet werden.

Der Bgm. stellt den Antrag, den OH des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2004 mit den erwähnten Änderungen zu genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, den AOH des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2004 zu genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, dass die Hebesätze für die Grundsteuer nach den bisherigen Ansätzen beschlossen werden.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Lustbarkeitsabgabe in der Höhe, wie in der Gemeinderatssitzung am 07.08.2003 beschlossen, auch zukünftig einzuheben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Hundeabgabe laut Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2000 in der gleichen Höhe einzuheben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, den Höchstbetrag der Kontoüberziehung mit 6 % des OH festzusetzen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, dass der Dienstpostenplan mit den vorher beschlossenen Änderungen genehmigt wird.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, die gefassten Beschlüsse gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären.

Pkt. 19) Mittelfristiger Finanzplan Marktgemeinde:

Der Bgm. informiert, dass es sich hierbei um eine Fortschreibung des Budgets handelt.

Die seitens GR Steiner gestellten Anfragen wurden wunschgemäß beantwortet.

Der Bgm. stellt den Antrag, den Mittelfristigen Finanzplan der Marktgemeinde Lannach zu genehmigen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, den gefassten Beschluss gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Vergabe der Gemeindewohnung“:

Der Bgm. informiert, dass die Familie Schriebl die Gemeindewohnung im Haus „Kaiserbergstraße 19“ bereits geräumt hat und am heutigen Tage die offizielle Übergabe der Wohnung an die Marktgemeinde Lannach erfolgt ist.

Dem von Herrn Ing. Kahr angefertigten Aktenvermerk vom 15.12.2003 ist zu entnehmen, dass 2 Stk. Wohnungsschlüssel sowie der Mietvertrag von Herrn Hofer (Betreuer von Frau Schriebl) retourniert wurden.

Der Bgm. bringt zur Kenntnis, dass die Familie Kuster Interesse an dieser Gemeindewohnung bekundet hat, ihr seitens des Bgm. jedoch bereits mitgeteilt wurde, dass im Falle eines Mietverhältnisses keine Hundehaltung erlaubt ist.

Nach einigen Wortmeldungen stellt der Bgm. den Antrag, die Gemeindewohnung im Haus „Kaiserbergstraße 19“ an die Familie Kuster zu vermieten.

Der Beginn des Mietverhältnisses wird mit 01.02.2004 festgesetzt. Eine Kaution in der Höhe von 3 Monatsmieten ist zu bezahlen. Der Mietvertrag wird auf drei Jahre befristet. Die Haltung von Hunden ist nicht erlaubt.

Da es sich auf Grund der tragischen Ereignisse bei der Familie Kuster um einen Sonderfall handelt, wird die Wohnung ohne öffentliche Ausschreibung vergeben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Flächenwidmungsplanänderung 4.03 (Kreuzkogelweg, Fam. Kölbl); Endbeschlussfassung“:

DI Lesky berichtet, dass dieses Thema bereits in einer der letzten Planungsausschusssitzungen behandelt wurde.

Er ergänzt, dass in der Zeit vom 28.11.2003 bis 12.12.2003 ein Anhörungsverfahren stattgefunden hat und keinerlei Einwendungen in Bezug auf das Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 4.03 im Marktgemeindeamt eingelangt sind.

Der vollständige Wortlaut wird auf Wunsch des Gemeinderates von DI Lesky verlesen.

Der Bgm. stellt den Antrag, den Verordnungstext der Endbeschlussfassung zuzuführen.

Kassier Fröhlich, GR Haas und GR Dr. Thaller befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Die restlichen 10 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Weiters stellt der Bgm. den Antrag, den gefassten Beschluss gem. § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes als dringlich zu erklären.

Kassier Fröhlich, GR Haas und GR Dr. Thaller befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.

Die restlichen 10 Gemeinderäte stimmen für den Antrag. Demnach gilt dieser als angenommen.

Dringlichkeitsantrag „Ergänzung Beschlusstext vom 20.10.2003 hinsichtlich Verordnung Aufschließung Lienhartgründe“:

DI Lesky bringt dem Gemeinderat den gefassten Beschluss vom 20.10.2003 zur Kenntnis.

Daraufhin stellt der Bgm. den Antrag, den Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 20.10.2003, Tagesordnungspunkt 17 (Verordnung Aufschließungsstraße Lienhart) wie folgt zu ergänzen:

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die im Entwurf vorgelegte Verordnung betreffend der Neuanlage einer Gemeindestraße zur Verkehrserschließung des Gewerbeparks Lannach mit dem Vorbehalt der Wirksamkeit dieses Beschlusses bis zu jenem Zeitpunkt zu beschließen, zu dem der von beiden Seiten rechtsgültig unterfertigte Kaufvertrag zwischen Herrn Rupert Lienhart und der F.Url & Co GmbH über einen ca. 474,84 m2 großen Teil des Grundstücks Nr. 595/2, EZ 171, KG Lannach, der Marktgemeinde Lannach vorgelegt wird. Die Verordnung gilt mit diesem Tage als vom Gemeinderat beschlossen und ist mit dem Datum des entsprechenden Tages als Beschlussdatum kundzumachen.

GR Ing. Doppelreiter und Kassier Fröhlich befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. Die restlichen 11 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 20) Marion Sackl; Reduzierung des Beschäftigungsausmaßes (nicht öffentlich):

Dieser Punkt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt um im Protokollbuch für nicht öffentliche Sitzungen eingetragen.

*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 21:55 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 13 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
................................................................


Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
................................................................


Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.



3


SEITE  
10

